
Zeugnisse*

Die Erinnerung ist eine seltsame Macht und
bildet den Menschen um, schreibt Erich Kästner.
Wie sich Menschen und insbesondere der soge-
nannte »gemeine Mann« in der Vergangenheit
an die Vergangenheit erinnerten und wie sie
soziale Wirklichkeit und deren Veränderung
wahrnahmen, ist Thema eines Sammelbandes
von – meist jüngeren – Historikern. Als Do-
kumente der Wahrnehmungen des »einfachen
Mannes« werten sie Zeugenverhörprotokolle
aus. Derartige Protokolle liegen für den Bereich
nördlich der Alpen erst seit der Frühen Neuzeit
in großer Zahl und Ausführlichkeit vor, wes-
wegen alle Beiträge zum deutschen Raum sich
diesen Untersuchungszeitraum gewählt haben.
Allerdings vernachlässigen die meisten Einzel-
beiträge eine konsequente Analyse ihrer Quel-
lenbeispiele anhand rechtshistorischer Kate-
gorien. Anscheinend erinnern sich heutige
Historiker nicht daran, wie starke juristische
Wurzeln gerade die frühe Geschichtswissen-
schaft hatte. Nur so lässt sich erklären, warum
in vielen Beiträgen staunend empirische Befunde
aus Zeugenverhörprotokollen mit teilweise
erheblichem, sozialwissenschaftlichem Theo-
rieaufwand »erklärt« werden, statt sie zunächst
konsequent an den zeitgenössischen normativen
Vorstellungen zu messen. Diese waren von Ju-
risten seit Jahrhunderten in der Doktrin des
gelehrten Prozessrechts bis hin zu einfachen
Praktikerleitfäden präzisiert worden. Im Unter-
suchungszeitraum wurden sie zunehmend auch
in den verschiedenen Prozessordnungen mit der
Sanktion des Gesetzgebers versehen. Die Vor-
stellung jedoch, dass in diese juristischen Debat-
ten und schließlich in die normativen Bestim-
mungen gleichfalls ein konkretes, pragmatisch-

empirisches Wissen um die Erinnerungsfähigkeit
von Zeugen eingeflossen ist, das für verhörende
Amtspersonen, Richter und protokollierende
Notare bei der Ausarbeitung wie Dokumenta-
tion einzelner Fragen an die Zeugen selbstver-
ständlich handlungsleitend war, verdrängen die
Autoren aus ihrer Erinnerung. Die meisten Bei-
träge kommen auf diese Weise trotz gelegentli-
cher salvatorischer Bemerkungen, um die »be-
sondere Verhörsituation« zu wissen – die aber
nie exakt quellenkritisch überprüft oder vorge-
stellt wird – zu einer schiefen Vorstellung davon,
wie in den Verhörprotokollen eine objektive
»Wahrheit« von sozialen Tatbeständen gespei-
chert werde, die die heutige Historikerin nur
abzurufen brauche. Es ist bezeichnend, dass in
dem Band kein Beitrag eines Rechtshistorikers
zu finden ist. Trotz einiger einleitender Über-
legungen1 zu prozessrechtlichen Abhandlungen
des römisch-kanonischen Prozessrechts sowie zu
den zuständigen Gerichtsinstitutionen (14–23)
wird der Inhalt dieser Schriften nicht zur quel-
lenkritischen Analyse der dokumentierten Zeu-
genprotokolle herangezogen. Anscheinend ver-
ließen sich die Autoren für diesen Abschnitt auf
die mündlichen Aussagen zweier Münchener
Rechtshistoriker (14 Fn. 25), von denen ein
Vorname charakteristischerweise unrichtig wie-
dergegeben wird. Es ist immerhin anerkennens-
wert, überhaupt diesen juristischen Aspekt der
herangezogenen Quellengattung angedeutet zu
haben. Denn dem klassischen Werk von LeRoy
Ladurie, in dem erstmals umfangreiche Inquisi-
tionsprotokolle als Quellengattung für die Men-
talitätsgeschichte einfacher Bevölkerungsgrup-
pen ausgewertet worden waren,2 fehlen solche
Überlegungen gänzlich.
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Einige symptomatische Fehleinschätzungen
der Autoren des vorliegenden Bandes zu den
Befunden in den Zeugenprotokollen seien hier
angeführt: In dem Abschnitt zur Zeitwahrneh-
mung und Erinnerungsfähigkeit von Zeugen
wird hervorgehoben, die Erinnerung eines früh-
neuzeitlichen Menschen an sein genaues Geburts-
datum sei ein besonderes »elterliches Geschenk«
(121). Doch hierbei lässt Ralf-Peter Fuchs außer
Betracht,3 dass nach feststehender römisch-ka-
nonischer Prozessdoktrin seit dem Mittelalter die
Mutter die einzig zulässige Zeugin über das prä-
zise Alter ihres Kindes ist. Im Übrigen war dies
einer der Sonderfälle, in denen Frauen als Zeu-
ginnen in Straf- wie in Zivilverfahren aussagen
durften und auch der Zeugenausschlussgrund
für im gleichen Haushalt lebende Personen, den
domestici und domestice, nicht einschlägig war.
Wer sonst als die Eltern hätte also demnach als
Zeuge befragt werden sollen? Vor diesem pro-
zessualen Hintergrund wäre sozialhistorisch in-
teressant gewesen zu erfahren, ob zunehmend die
Väter oder beide Eltern nach dem Alter des
Kindes vor Gericht befragt wurden. Ebensowenig
erörtert Fuchs, seit wann die Eintragung in Kir-
chenbüchern als schriftliches Beweismittel für das
Alter eines Kindes herangezogen werden konnte.
Diese Frage hätte sich vor allem deshalb gestellt,
weil der Autor in dem von ihm mitverfassten
Eingangsaufsatz eine Entwicklungstendenz vom
mündlichen Zeugenbeweis zum schriftlichen
Urkundenbeweis postuliert hatte (39).

Weiterhin konstatiert Fuchs (152–154) ei-
nen beachtlichen Unterschied zwischen bemer-
kenswert genauen, linearen Zeitvorstellungen
der verhörten Personen, soweit das eigene Leben
betroffen war, und nur sehr pauschalen, »nebel-
haften« Aussagen zu der ferneren Vergangen-
heit. Statt hier Kategorien eines »wilden Den-
kens« oder einer »kalten Gesellschaft der frühen

Neuzeit« (Claude Lévy-Strauss), in der die Men-
schen emotions- und erinnerungslos im Hier und
Jetzt lebten, widerlegen zu wollen, wäre es erhel-
lender gewesen, sich daran zu erinnern, dass
nach der gelehrten Prozessdogmatik der Angel-
punkt für jede stichhaltige Zeugenaussage ihre
Begründung (causa) war. Für eine solche war
jedoch die eigene Kenntnis (scientia) des Zeugen
aufgrund eigener sinnlicher Wahrnehmung ent-
scheidend. Ein Zeuge, der von einer Vergangen-
heit jenseits seiner eigenen Lebenszeit aussagen
wollte, hätte dies nur mit einer unzulässigen
Aussage aufgrund von »Hörensagen« tun kön-
nen. Verhörende Richter, protokollierende No-
tare und die Anwälte der Parteien mussten
demnach von vornherein darauf achten, dass
derartig unzulässige Aussagen nicht getätigt
wurden. Dass sich solche Aussagen nicht in den
Zeugenprotokollen finden, muss aber noch nicht
heißen, dass nicht in anderen Kommunikations-
zusammenhängen sehr wohl ein soziales Wissen
auch um länger als ein Menschenalter zurück-
liegende Sachverhalte vorhanden war.

Prozessual Unzulässiges scheinen auch zwei
Autoren von ihren Zeugen zu erwarten, die zu
der komplizierten Gemengelage verschiedener
Herrschaftstitel im Grenzgebiet der Reichsstadt
Nürnberg und dem Einflussbereich der Grafen
von Oettingen befragt wurden.4 Selbstverständ-
lich konnten Zeugen hier nur visuell einzelne
Herrschaftsfunktionen wahrnehmen, etwa Hin-
richtungen oder Steuererhebungen, und entspre-
chend aussagen, nicht aber einzelne, abstrakte
Herrschaftstitel wie Vogtei, Hochgerichtsbar-
keit, Lehensherrschaft klar unterscheiden. Denn
letzteres hätte die für einen Zeugen unzulässige
Subsumtion unter einen Rechtsbegriff bedeutet,
die die gelehrte Prozessdoktrin dem Richter vor-
behalten hatte. Stattdessen ziehen die Autoren
den Schluss, die Zeugen der Frühen Neuzeit
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hätten noch nicht hinreichend zwischen den ein-
zelnen Herrschaftstiteln in der juristischen Ter-
minologie der Zeit unterscheiden können. Je-
doch, welche Aussage hätte man wohl von
einem Bundesbürger zu erwarten, der befragt
wird, ob die Bundesrepublik Deutschland ein
souveräner Staat ist? Die Art der sozialen Wahr-
nehmung von Herrschaft durch den einfachen
Untertanen erstaunt daher weniger als die Tat-
sache, dass frühneuzeitliche Juristen darauf set-
zen konnten und mussten, so schwierige Sachver-
halte überhaupt mit Hilfe von Zeugenaussagen
klären zu können.

Selbst Beiträge, die einen schärferen quellen-
kritischen Blick auf die verwendeten Zeugenpro-
tokolle werfen und deren normative wie prozess-
dogmatische Prägung genauer beleuchten, sind
nicht frei von einer charakteristischen Unbeküm-
mertheit um die damalige juristische Terminolo-
gie. Insbesondere bei den bis hin zu Tätlichkeiten
führenden Auseinandersetzungen zwischen Ehe-
gatten liegt es nahe,5 die besondere Emotionali-
tät dieser Verfahren zu betonen und sich hierzu
auf die Klausel in den besonderen Fragstücken
nach der »Feindschaft« der Zeugen zu einer der
Parteien zu stützen. Doch es ist daran zu erin-
nern, dass in jedem Strafprozess formularmäßig
jeder Zeuge nach seiner eventuellen Todfeind-
schaft zu dem Angeklagten befragt wurde. Denn
gegebenenfalls sollten derartige Belastungszeu-
gen im Falle einer für den Angeklagten ungüns-
tigen Aussage formal ausgeschlossen und so der
Angeklagte geschützt werden. Im Übrigen fan-
den sich die normativen Vorgaben für das Ehe-
leben im kanonischen Eherecht (und nicht Ehe-
gesetz, so aber 326, 336). Schließlich verwundert
eine Rechtshistorikerin die Beobachtung wenig,
dass bei der Aufnahme von Zeugenaussagen zu
Einbruchdiebstählen6 häufig in den Quellen fest-
gehalten wird, die Tat sei zu nächtlicher Zeit

begangen (366). Stand doch seit dem Mittelalter
auf jede nächtliche Tat eine wesentlich höhere
Strafe als auf die gewöhnliche, bei Tageslicht
begangene, um so auch das höhere Maß an
krimineller Energie und die größere Wehrlosig-
keit des Opfers zu sanktionieren. Es würde sich
in diesem Fall wie auch für den Band insgesamt
die Frage stellen, inwieweit die von allen Autoren
beschriebenen frühneuzeitlichen Phänomene ei-
ne Entwicklung gegenüber dem mittelalterlichen
gelehrten Prozessrecht erkennen lassen. Doch auf
diese Frage gibt auch der kurze Beitrag zum
mittelalterlichen Zeugenverhör, dessen Quellen
aus der viel früher einsetzenden italienischen
Archivdokumentation schöpfen,7 keine Antwor-
ten. In diesem Text findet sich jedoch ein wichti-
ger Aspekt (55), der bei künftiger Auswertung
von Zeugenverhören stärker berücksichtigt wer-
den sollte: Solche Protokolle können lediglich als
indirekte Quellen zu den Lebensumständen oder
der sozialen Wahrnehmung der ansonsten in der
Quellenüberlieferung stummen Bevölkerungs-
gruppen dienen. Bei allen Bereichen dagegen,
die das Zentrum des obrigkeitlichen Frageinter-
esses betreffen, ist bei den direkten Antworten
der Zeugen die juristische Konstruktion ihrer
Erinnerung auf prozessual verwertbare Aussa-
gen hin als methodische Kernfrage der Quellen-
kritik zu beachten. Es wäre manches gewonnen
gewesen, wären die fundierten Beiträge von Bel-
labarba, Breit und Wittke8 in diesem Band durch
die übrigen Autoren beachtet worden. Darüber
hinaus hätte die immer wieder angemahnte inter-
disziplinäre Zusammenarbeit dem Band drin-
gend not getan, um das oft ungenügende rechts-
historische wie allgemein juristische Wissen um
die juristische Konstruktion von historischen
»Fakten« zu korrigieren.

Susanne Lepsius
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